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Vergangene Woche machte die «Basler
Zeitung» bekannt, dass die Tierschütze-
rin Beatrice Pfister zwei Strafanzeigen
wegen der Sissacher Metzgete vom
28. Oktober eingereicht hat. Die Lehrerin
aus Zunzgen will gerichtlich gegen den
Metzger Rolf Häring sowie den Kantons-
tierarzt Thomas Bürge vorgehen, die bei-
de massgeblich an dieser Veranstaltung
in der Begegnungszone beteiligt gewe-
sen sind. Pfister meint, dass die Schlach-
tung der beiden Schweine von den Be-
hörden nicht hätte bewilligt werden dür-
fen. Sie beruft sich auf Angaben des Bun-
desamts für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen, dass Schlachtungen nur
in zugelassenen Schlachtbetrieben er-
laubt seien. Ausserdem wirft sie den Or-
ganisatoren vor, gegen das Lebensmit-
tel- und Hygienegesetz verstossen zu ha-
ben. Ebenso wenig sei ein Amtstierarzt
anwesend gewesen, so die 58-Jährige.
Die Baselbieter Volkswirtschafts- und
Gesundheitsdirektion reagierte umge-
hend auf die Medienberichte und liess
verlauten, dass mit Hansjörg Degen sehr
wohl ein Amtstierarzt vor Ort gewesen
sei, der die Zustände kontrollierte. Die bz
konnte jetzt mit Degen reden.

Herr Degen, wie stellen Sie sich zu
diesem juristischen Nachspiel, das
die öffentliche Metzgete von
Sissach nun haben wird? 
Hansjörg Degen: Mit der Wahrheit
nimmt es Frau Pfister, ehemals Blazek,
nicht so genau. Ich bin überzeugt, dass
sie haargenau wusste, dass ich seit Ur-
zeiten nebst meiner Praxis als Amtstier-
arzt tätig war. Ich werte ihre Zweifel als
gezielte Provokation. Selbstverständlich
waren das kantonale Veterinäramt und
ich als zuständiger Amtstierarzt uns be-
wusst, dass dieser Anlass nicht nur Be-
fürworter hatte und hat. Ich war während
des ganzen Vormittags vor Ort, vom An-
transport der Schlachttiere bis gegen
Mittag, um im zweiten Teil interessierte
Kreise über mein Tun aufzuklären. Frau
Pfister habe ich nie gesehen. Ich glaube,
es gab noch nie eine so intensive Kon-
trolle von zwei Schlachtschweinen. Und
zur Hygiene: Der Tagesschlachtbetrieb
wurde mit 27 Auflagen bewilligt, die ich
selbstverständlich alle kontrolliert habe.

Werden Sie etwas wegen Pfisters
Vorgehen unternehmen?
Ich überlege mir ernsthaft, eine Klage
wegen Rufschädigung und Ehrverlet-
zung einzureichen.

Eigentlich sollten Sie als Veterinär
Verständnis für den tierschützeri-
schen Einsatz von Frau Pfister auf-
bringen, oder?
Der tierschützerische Aspekt ist ganz
wichtig. Deshalb wird ja vor jeder
Schlachtung eine Lebendtieruntersu-
chung durchgeführt, bei der jedes Tier als
solches, die Transportvehikel und die Auf-
stallung geprüft werden. Bei Frau Pfister
fehlen der Sachverstand und die Legiti-
mation, sich als Tierschützerin aufzuspie-
len. Bei ihrer Vergangenheit als Ehefrau
eines Doppelmörders bin ich mir nicht so
sicher, was in ihren Augen Tierschutz und
was Menschenschutz ausmacht.

Mit etwas Abstand: Wie beurteilen
Sie persönlich die Sinnhaftigkeit der
öffentlichen Metzgete von Sissach?
Ich habe kein Problem mit Vegetariern
und echten Tierschützern, die aus Über-
zeugung solche Veranstaltungen ableh-
nen. Wenn Sie die Reaktionen vor Ort
und die Reaktionen aller Medien be-
trachten, sind geschätzt über 90 Prozent
der Meinung, dass es ein sinnvoller
Anlass gewesen ist. Dieser Meinung
schliesse ich mich an.
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NACHGEFRAGT

«Ich überlege mir, eine
Klage wegen Rufschädigung
einzureichen»

VON BOJAN STULA

Der Sissacher
Veterinär beglei-
tete als aufgebo-
tener Amtstier-
arzt die öffentli-
che Metzgete
Ende Oktober.
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HANSJÖRG DEGEN

Mehr als 345 000 Franken Sozialhilfe
hat ein Mazedonier bisher für sich und
seine Familie bezogen. Jetzt muss der
Familienvater unser Land verlassen,
obschon seine Frau und seine vier Kin-
der den Schweizer Pass haben. Der
heute 33-jährige Mazedonier kam An-
fang 2006 in die Schweiz und ersuchte
erfolglos um Asyl. Danach hielt er sich
illegal in der Schweiz auf. Im April 2011
heiratete er eine Schweizerin und er-
hielt deshalb eine Aufenthaltsbewilli-
gung zum Verbleib bei seiner Ehefrau.
Die Eheleute haben vier gemeinsame
Kinder im Alter zwischen 3 und 7 Jah-
ren, die alle die Schweizer Staatsbür-
gerschaft besitzen.

Mazedonier mit hohen Schulden
Aufgrund verschiedener strafrechtli-

cher Verurteilungen verwarnte das Ba-
selbieter Amt den Mazedonier erstmals
im März 2012. Rund 16 Monate später
sprach das Amt eine zweite Verwar-

nung aus, weil er offene Verlustscheine
in der Höhe von über 17 000 Franken
hatte und seine Familie bis dahin mit
fast 112 000 Franken von der Sozialhilfe
unterstützt werden musste. Die Ver-
warnungen fruchteten nicht. Bis Ende
Juli 2014 hatte sich die bezogene Sozial-
hilfe auf den Betrag von über 156 000
erhöht; inzwischen liegt der Betrag bei
über 345 000 Franken, die Kosten für
die Heimunterbringung dreier Kinder
und deren Beistand nicht miteingerech-
net.

Auch seine Schulden sind beträcht-
lich: Vor zwei Jahren waren 36 Betrei-
bungen im Gesamtbetrag von über
56 000 Franken sowie 26 Verlustschei-
ne von insgesamt über 45 000 Franken
im Register verzeichnet. Im Juni 2015
lehnte es das Amt für Migration unter
Hinweis auf die erhebliche Unterstüt-
zung durch die Sozialhilfe, die Schul-
densituation und den insgesamt 12
strafrechtlichen Verurteilungen des Ma-
zedoniers ab, dessen Aufenthaltsbewil-
ligung zu verlängern. Es wies den Fami-

lienvater aus der Schweiz weg. Sowohl
der Regierungsrat als auch das Kan-
tonsgericht wiesen dagegen erhobene
Rechtsmittel ab. Jetzt hat auch das Bun-
desgericht die Wegweisung geschützt.

Wirtschaftlich schlecht integriert
Gemäss Ausländergesetz kann die

Aufenthaltsbewilligung eines Auslän-
ders widerrufen werden, wenn eine
dauerhafte und erhebliche Sozialhilfe-
abhängigkeit besteht und auch in Zu-
kunft damit gerechnet werden muss,
dass die betroffene Person nicht allein
für ihren Unterhalt sorgen kann. Im
konkreten Fall geht das Bundesgericht
davon aus, dass diese Voraussetzung
erfüllt ist, zumal der Mazedonier zum
Zeitpunkt des Kantonsgerichtsent-
scheids über keine Arbeitsstelle verfügte
und eine mögliche Anstellung aus nicht
näher bekannten Gründen abgelehnt
hatte.

Angesichts der hohen Schulden und
der Fürsorgeabhängigkeit besteht des-
halb ein erhebliches öffentliches Inte-

resse an einer Beendigung des Aufent-
halts des Mazedoniers in der Schweiz.
Vor Bundesgericht führte er ins Feld,
die Wegweisung sei unverhältnismässig,
weil er ein intaktes und intensives Fami-
lienleben führe und er sich fortan für
seine Familie einsetzen werde. Aus den
Akten ergab sich jedoch ein anderes
Bild: Im März 2014 mussten drei Kinder
durch die zuständige Kesb fremdplat-
ziert werden. Sodann hatte das Kan-
tonsgericht ausgeführt, die Eltern lebten
«faktisch getrennt», die Beziehung des
Mazedoniers zu seinen Kindern sei an-
gespannt gewesen und er habe sie ver-
nachlässigt.

Das Bundesgericht geht deshalb in
seinem Entscheid davon aus, dass sich
das Familienleben des Mazedoniers
«nicht als dermassen intakt erweist, wie
er dies in seiner Beschwerdeschrift dar-
gelegt hat». Eine Rückkehr in sein Hei-
matland sei für den Mazedonier zwar
hart, es bestünden aber erhebliche öf-
fentliche Interessen an dessen Fernhal-
tung aus der Schweiz.

Familienvater wird ausgewiesen
Bundesgericht Einem Mazedonier wird die Aufenthaltsbewilligung entzogen, weil er zu stark von der Sozialhilfe abhängig ist

VON URS-PETER INDERBITZIN

Abwanderung, Attraktivitätsverlust, Ab-
koppelung vom Mittelland – über vieles ist
schon diskutiert worden rund um die mög-
liche Stilllegung des Läufelfingerlis. Doch
die Umstellung von Bahn- auf Busbetrieb
hätte auch Folgen für die Schüler im Hom-
burgertal: Nicht wenige von ihnen müssten
sich nach dem Wegfall der S 9 auf lange
Wartezeiten einstellen: Bis zu 40 Minuten
hätten sie zu überbrücken. Darüber war
bisher aber kaum etwas zu vernehmen.

Kinder würden zu früh eintreffen
Das Problem ist die heutige Buslinie Sis-

sach–Wittinsburg der BLT. Der 108er würde
einen neuen Fahrplan erhalten, wenn die
Bahn auf dem Abstellgleis landet. Doch die
Fahrzeiten sind nicht überall mit den Un-
terrichtszeiten kompatibel. Das jedenfalls
zeigt die jüngste Fahrplan-Version für den
angepassten 108er-Bus, die der bz vorliegt.
Laut dem Entwurf würden etwa jene Schü-
ler aus Känerkinden, die den Kindergarten
und die Schule in Wittinsburg besuchen,
bereits um 7.20 Uhr dort eintreffen. Die
erste Lektion beginnt jedoch erst um 8
Uhr. Am Mittag das gleiche Problem: Der
Bus würde kurz nach halb eins abfahren,
die Schule endet aber fast eine halbe Stun-
de zuvor.

Betroffen wären Kindergartenkinder
und Primarschüler bis zur 2. Klasse. Für

Stephanie Fuchs, Geschäftsführerin des
VCS beider Basel, wären derart lange unbe-
treute Wartezeiten für diese Schulstufe un-
haltbar. «Auch Fahrplanänderungen im
Fernverkehr machen zuweilen Anpassun-
gen bei Busfahrplänen nötig», sagt sie.
«Hier aber würde es ausgerechnet die
jüngsten Kinder treffen: Sie müssten mor-
gens schon um Viertel nach sieben auf
dem Bus sein.» Eine andere Möglichkeit
wäre, dass die Schule Wittinsburg ihre Un-
terrichtszeiten an den neuen Busfahrplan
anpasst und den Schulstart auf 7.30 Uhr
vorverlegt. Das hätte jedoch zur Folge,
dass die beliebten Blockzeiten aufgegeben
würden – mit neuen Problemen. Fuchs:
«Wenn eine Familie Kinder an zwei Schul-
standorten der Kreisschule Homburg hat,
würde deren Unterricht zu verschiedenen
Zeiten starten und enden. Der Familienall-
tag müsste allenfalls ganz anders organi-
siert werden, dabei waren die Blockzeiten
doch dereinst mühsam erkämpft worden.»

Die VCS-Geschäftsführerin ist der An-
sicht, es wäre Aufgabe des Kantons gewe-
sen, die Auswirkungen einer Stilllegung des
Läufelfingerli auf die Schulen rechtzeitig
vor der Abstimmung aufzuzeigen. «Schliess-
lich machen Schülerinnen und Schüler ei-
nen grossen Anteil der Fahrgäste im Hom-
burgertal aus.» Zudem könnten die Block-
zeiten kaum aufgeweicht werden. Denn sie
sind gesetzlich festgehalten. In der entspre-
chenden Verordnung heisst es: «Der tägli-

che Unterricht beginnt (...) um 8 Uhr und
endet um 12 Uhr.» Zwar kann der Schulrat
Abweichungen bewilligen, doch ein Schul-
beginn vor 8 Uhr ist erst ab der 5. Klasse
und nur an einzelnen Tagen zulässig.

Für Pendler unattraktiv
Der Ersatz der S 9 durch Busbetrieb ist

im zweiten Teil des 8. Generellen Leis-
tungsauftrags im Bereich des öffentlichen
Verkehrs (GLA) für die Jahre 2020/21 ent-
halten. Darüber stimmt der Kanton Basel-
land am 26. November ab. Sagt das Stimm-
volk Ja zur Vorlage, ist für das Läufelfinger-
li im Dezember 2019 Schluss. Der VCS hat
anhand des Fahrplan-Entwurfs auch ange-
schaut, wie stark sich die Fahrzeiten von
Läufelfingen nach Zielen im Mittelland ver-
ändern würden. Nach Bern und Zürich
verlängert sich die Hin- und Rückfahrt um
37 und 33 Prozent, wenn man sie mit der
aktuell schnellsten Verbindung via den
«Turnschuh-Anschluss» in Olten vergleicht
– das ist die inoffizielle Umsteigeverbin-
dung, für die nur wenige Minuten für den
Zugwechsel vorhanden sind, die aber sehr
beliebt ist.

Mehr Zeit einrechnen müssten auch Pas-
sagiere mit Ziel Baden, Brugg oder Solo-
thurn. Hier wären die Pendler gegenüber
heute täglich 43 Minuten länger unter-
wegs. Im Fall Aarau wären es gar 45 Minu-
ten mehr – das ist ein Plus gegenüber heute
von 83 Prozent.

Bus-Ersatz bringt Schüler in Not
Läufelfingerli Die S 9 ist kompatibel mit den Unterrichtszeiten – der Busbetrieb wäre es nicht

VON BENJAMIN WIELAND

Der 108er-Bus wäre
der Läufelfingerli-
Ersatz. Beim Fahr-
plan ging aber eine
wichtige Kunden-
gruppe vergessen:
die Schüler. HAJ

Minuten müssten die Kinder
aus Känerkinden in Wittins-
burg frühmorgens auf den
Schulbeginn warten, wenn
dereinst der Busersatz mit
dem vorgesehenen Fahrplan
verkehrt.
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